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INSTRUKTION VON STADT UND AMT ZUG AUF DIE KONFERENZ DER V KATH.
ORTE NACH LUZERN [VOM 8 . AUGUST 1693]

EA VI 2> 484 - 486

Gesandte : Beat Kaspar Zurlauben , Statthalter , Ritter , Landes¬
hauptmann ; Severin Trinkler , Altammann

1 . Man halte daran fest , dass [Johannes ] Wirz abzugspflichtig
sei . Falls notwendig , dürfe dieses Geschäft vor kein anderes
Gericht als das der im Thurgau regierenden Orte gebracht
werden . ^

2. s . EA VI 2, 484 a

3 . Bezüglich des Landfriedens im Thurgau soll nichts Neues ge¬
duldet werden ; alte Abmachungen dürften nicht gebrochen
werden.

4 . Die Zollsteigerungen im Römischen Reich , dessen Sperrung des
freien Handels gegenüber der Eidgenossenschaft sowie der
Umstand , dass der freie Handel von Salz und Früchten aus
dem Herzogtum Mailand [ in die ennetbirgischen Vogteien ] be¬
hindert werde , seien mit den andern Orten einlässlich zu

2diskutieren.

Werde die Frage aufgeworfen , ob im Thurgau ein neuer Markt
errichtet werden solle , möge man das Gutachten anhören,
dieses in den Abschied nehmen , gleichzeitig aber darauf
hinweisen , dass Zürich keinem Fremden gestatte , mehr als
2 Mütt Kernen [auf dem Wochenmarkt in Zürich ] zu kaufen,

2selbst wenn dieses in grossen Mengen vorhanden sei.
5 . Der Markt von Lugano soll dieses Jahr nicht besteuert werden.
6 . Die Ortsstimme Zugs betreffend die Abzugspflicht auf Hinter¬

lassenschaften von Priestern der Freien Aemter soll , voraus¬
gesetzt dass eine Mehrheit der Orte gleicher Meinung sei,
unter Hinweis , jene der Oberen Freien Aemter seien gleich-

4falls nicht davon befreit , aufgehoben werden.
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7 . Endlich seien , damit niemand in seinen Rechten eingeschränkt

werde , noch verschiedene Angelegenheiten , die den Landfrieden
in der Grafschaft Baden beträfen , doch nicht in den badischen

Abschied aufgenommen werden sollten , zu besprechen.

Melchior Iten , Landschreiber

1 ) vgl . EA VI 484 a
2) vgl . ebenda 485 b
5) vgl . ebenda 486 f
4 ) vgl . ebenda 2025 Art . 177
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